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GEMEINDE WILIBERG

Verfügung Verkehrsbeschränkungen Tempo 30

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 
(SVG; SR 741.01) und die zugehörige Verordnung über die Strassensignalisation 
vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21) werden folgende Verkehrsbeschränkun-
gen verfügt:

Art der Verkehrsbeschränkung: Signal 2.59.1 "Zonensignal Tempo 30" und in Gegen-
richtung Signal 2.59.2 "Ende Zonensignal Tempo 30"

In Wiliberg wird auf folgenden Strassen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 
km/h festgesetzt und als Zone signalisiert:

In den Quartierstrassen Buchacker, Kühweid und Sonnenrain

Der Massnahmenplan (Massnahmen Tempo 30 vom 08.04.2026), mit den geplanten 
Signalisationen und Bodenmarkierungen, zu den erwähnten Tempo-30-Zonen, kann 
auf der Gemeindekanzlei, Hauptstrasse 64, 4814 Bottenwil, zu den ordentlichen Öff-
nungszeiten eingesehen werden.

Einsprachen

Einsprachen gegen diese Verkehrsanordnungen sind innert 30 Tagen seit Publika-
tion im Amtsblatt des Kantons Aargau vom 07.05.2026 bis 08.06.2026 schriftlich bei 
der verfügenden Behörde einzureichen. Die Einsprache hat einen Antrag und eine 
Begründung zu enthalten.
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